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Zurn Erfordernis einer Staatshaftung gegenüber juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts 

- Zugleich zur Frage der Gerechtigkeit im Verwaltungsorganisationsrecht - 

Von Wissenschaftlichem Assistenten Dr. Ulrich Stelkens, Saarbrücken 

Können Bund, Länder und sonstige nicht nur formelle ju 
risuscbe Personen des öffentlichen Rechts' (im folgenden 
als Verwaltungsträger bezeichnet) aus Amtshaftungs 
ansprüchen nach§ 839 Abs. J Satz J BGB i. V mit Art. 34 
Satz 1 CC Berechtigte sein? Diese in Zeiten knapper Kas 
sen zunehmend disleutierte Frage wird zumeist als selbst 
uerstdndlich ohne nähere Begründung bejaht. Dem liegt 
ein zivilrechtlich geprägtes Vorverständnis zugrunde2• In 
Anlehnung an§ 280 Abs. 1 BGB wird angenommen, eine 
Schädig1-tng durch (verschuldete) Pflichtverletzung müsse 
zum Schadensersatz verpflichten. Dass es jedoch »Gerech 
tigkeu« in dieser Form im Verwaltungsorganisationsrecht 
nicht gibt und auch nicht geben sollte, versucht der Beitrag 
näher zu belegen. 

Seit l 958 bejaht der BGH in ständiger, von der Literatur' 
gebilligter Rechtsprechung" die grundsätzliche Möglich 
keit einer Staatshaftung nach Art. 34 Satz I GG zwischen 

Die 1 :rai;c der A kti vlci;iti m.uion der öffcntl ich-rech ti ich verfassten 
Relii;ionsi;esellschaften soll hier ausgespart bleiben, s. hierzu z.B. 
BG l-lZ 34, 20 ff.; OLG Düsseldorf, NJW 1969, 1350 ff.; zum Be- 
1,;riff der formellen juristischen Person des öffentlichen Rechts 
Renck, BayVBI. 1993, 452,453. 

2 Hcsonders deutlich jetzt bei Quantz, DVB\. 2001, 1613, 1616; 
dem1,;e1,;enLiber cine solche Sichtweise deutlich ablehnend BSGE 
86, 78, 84 f. 

3 Sn seit 1998 z. B.: Bohrn, JZ 2000, 382,385; v. Dnrnouz, in: v. Man 
goldt/Klci n/Starck, Das Bonner Grundgesetz: Bd. 2, 4. Aufl. 2000, 
An. 34 Rdnr. 89; Dedcrer, NVwZ 2001, 258, 262; Ossenbühl, 
Staatshaftungsrecht, 5. Aufl 1998, S. 69 f.; Kluth, in: Wolff/ 

Verwaltungsträgern. Die hierfür vom BGH 1958 gegebene 
Begründung lautete schlicht, dass »naturlich« juristische 
Personen des öffentlichen Rechts »Dritte« i. S. des Art. 34 
Satz l GG sein können5. Dies entsprach seinerseits ständi 
ger Rechtsprechung des Reichsgerichts". Näher begründet 
hatte dies aber auch das Reichsgericht nicht: In seinem in 
soweit grundlegenden Urteil von 19097, bei dem cs noch 
um die persönliche Haftung des schädigenden Beamten 
ging, heißt cs nur, dass weder Wortlaut noch der Zweck 

Bachot/Stober, Verwaltungsrecht II, 6. Aufl. 2000, § 67 Rdnr. S 1; 
v. Komorowski, NJ 2001, 337,339 (zu§ I SrHG-DDR); Papier, in: 
Maunz/Dürig, Grundgesetz, Art. 34 Rdnr. 208 (Bearbeitung 
1998); Quantz, DVB\. 2001, 1613, 1614; Windthorst, in: Detter 
bcck/Windthorst/Sproll, Staatshaftungsrecht, 2000, § 9 R.dnr. 162. 
Zur Literatur bis 1998 s. die Nachw. bei U. Ste/kens, Verwaltungs 
haftungsrecht, 1998, S. 417 Fußn. 32 und 33. 

4 Siehe hierzu die Zusammenstellung bei U. Ste/kens (Fußn. 3 ), 
S. 171 ff., ferner aus neuerer Zeit BGH, DVB\. 2001, 1609, 1612; 
OLG Dresden, SächsVBI. 2002, 63, 67; OLG Koblenz, NVwZ 
2000, I 080, I 08 l. 

5 BGHZ 26, 232, 234 H. 
6 Siehe hierzu die Zusarnmenstellung bei U. Ste/kens (Fuf\n. 3), 

S. 140 H. Ergänzend hierzu ist noch auf folgende Urteile hin 
zuweisen, in denen die »Dritteigcnschaft- des klagenden Verwal 
tungstr.igcrs zumeist implizit vorausgesetzt wird: RGZ 82, 317 f.; 
88,256,257; 99,254,255; 137, 38, 39; 138, 6, IO; 139,296,297; 141, 
353, 354; 145, 258, 260; 155, 218, 220; 156, 220, 227 ff. (mit etwas 
umfangreicheren Ausführungen, wann cine Amtspflicht gerade 
gegenüber einem anderen Verwaltungstriigcr besteht); 165, 257, 
260. 

7 RG, Das Recht 1909, Nr. 1886. 
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des § 839 BGB seine Anwendbarkeit zugunsten des »Fis 
kus« ausschließe. Später wurde dies dann ohne weiteres 
auf Art. 131 WRVs und dann vom BGH eben auf Art. 34 
Satz l GG übertragen. Allerdings siebt der BGH - anders 
als (zumeist) das Reichsgericht - die Staatshaftung gegen 
über Verwaltungsträgern (ebenfalls ohne nähere Begrün 
dung) durchaus als Sonderfall an: Ein Verwaltungsträger 
soll nur dann »Dritter« sein, wenn dieser dem schädigen 
den Verwaltungsträger ähnlich - aber nicht unbedingt ge 
nau -wie ein Privatmann gegenüberstehe, er also nicht mit 
ihm »vcrzahnt« sei (sog. »Verzahnungstheoric«)". Diese 
»Zwar-Aber«-Rcchtsprechung nährt gewisse Zweifel an 
der Gebotenhcit einer Staatshaftung zwischen Verwal 
tungstragcrn. Diese zu begründen versucht jetzt allerdings 
erstmals Alexis v. Komoroioslei'". Da sich seine Argumen 
tation im Wesentlichen als Gegenargumentation zu der 
von mir bereits an anderer Stelle aufgestellten These ver 
steht, Verwaltungsträger könnten sich schlechthin nicht 
auf Art. 34 Satz 1 GG berufen!', gibt dies Gelegenheit, 
auch diese These in etwas komprimierter Form darzustel 
len. Zum Verständnis der Diskussion ist es unumgänglich, 
sich zunächst den Zusammenhang der Fragestellung mit 
dem Verwaltungsorganisationsrecht klar zu machen (1.). 
H icrvon ausgehend können dann die von v. Komorowski 
vorgebrachten Argumente für cine Staatshaftung zwi 
schen Verwaltungsträgern näher auf ihre Ubcrzeugungs 
kraft hin untersucht werden (II. und III.). 

I. Staatshaftungsansprüche als Zuweisung von 
Kompetenzen und Verwaltungsrisiken 

a) Ausgangspunkt der Überlegungen muss der nicht mehr 
sinnvoll in Frage zu stellende Grundsatz sein, dass sich 
Verwaltungsträger schlechthin nicht auf Grundrechte be 
rufen können 12• Dies hat das BVerfG in der Sasbach-Ent 
scheidung letztlich u n 111 issverstä nd 1 ich klargestellt 13_ 
»Echte« Ausnahmen von diesem Grundsatz sind nicht an 
zuerkennen und werden auch vom BVcrfG nicht wirklich 
ancrk a nnt". Von der mittlerweile ganz überwiegenden 

8 Siehe z. B. RGZ I I 8, 94, 96; 120, 162, 164. 
9 Siehe zu der ,, Vcrzahnungsrheoric« ihre kommcnrar.ihniichc 
Darlegung bei BGHZ 116, 312, 315 ff.; ferner v. Komorowski, 
Verw Arch. 93 (2002), 62, 69 f., 80 ff.; U Ste/kens (Fu/\n. 3), 
s. J 71 H., 430 f., 475 ff. 

IO v. Komorowski, DÖV 2002, 67, 68 f.; ders., Verw Arch. 93 (2002), 
62,71ff. 

11 U. Sie/kens (Fu/\n. 3 ), S. 407 ff. 
12 Siehe zur Diskussion ubcr die Grundrechtsfähigkeit von Verwal 

tungsträgern nur die Darstellungen bei Blcckmann, Die Grund 
rechte, 4. Aufl. I 997, § 9 Rdnr. 26 ff.; Stan; Der Staat als Unter 
nchrncr, 2001, S. 187 ff. 

13 BVerfGE 61, 82, 108 (= DVBI. 1982, 940,941 f.). 
14 Die Grundrechtsfähigkeit der Hochschulen (BVcrfGE 15, 256, 

262 = DVBI. 1963, 437 f.) und der Rundfunkanstalten (B VerfGE 
31, 314, 322) beruht z.B. »nur« auf der Übcrlq;ung, im »Kultur 
scktor« müsse ein unmittelbarer Staatseinfluss ausgeschlossen 
sein. Aus Art. 5 Abs. I Satz 2 und Abs. 3 GG werden d.imir 
Srnatsstrukturbestimmungen herausgelesen, die eher mit der 
Staatsstrukturbestimmung des Art. 28 Abs. 2 GG als mit der An 
erkennung von Grundrechten Privater vergleichbar sind (so 

Meinung wird dementsprechend auch akzeptiert, dass 
Vcrwaltungstriiger nach Art. 1 Abs. 3 GG immer an 
Grundrechte gebunden sind, unabhängig davon, ob diese 
Tatigkeit der unmittelbaren Erfullunv der ihr ohliczendcn 

b b 
Aufgaben dient oder nur rein »iiskalischcn« Charakter 
hat". Über die oftmals noch als »hcrrschcndc Meinung« 
bezeichnete Auffassung, die eine Freistellung der »[isk ali 
schen« Tätigkeit von der Grundrechtsbindung annahm, ist 
auch die Rechtsprechuno- mittlerweile weitzchcnd hin- o · · b 

weg1
r'. Folge dieser umfassenden Grundrechtsbindung 

von Verwaltungsträgern ist, dass sich jede Tätigkeit eines 
Verwalrungstrjgers auf einen - wenn auch nicht notwen 
digerweise geschriebenen - Kompetenztitel zurückführen 
lassen muss. Verwaltungsträgern kommt dementspre 
chend nach allgemeiner Auffassung schlechthin keine Pri 
vatautonomie zu17• Jede Tätigkeit eines Vcrwaltungstra 
gers wird damit nur durch die Zuständigkeitsordnung in 
Form einer Ermächtigung erlaubt und gleichzeitig be 
schränkt: Die Zuweisung einer Zuständigkeit enthalt die 
Ernüchtigung, cine bestimmte Funktion zu erfüllen, und 
die Beschränkung auf eben diese Funktion!". Verwaltungs 
träger dürfen daher - anders als Privatpersonen - ihr Ver 
mögen nicht für jeden beliebigen Zweck einsetzen, son- 

deutlich Blcck111a1111 [l'ugn_ 12] § 9 Rdru. 42). Dementsprechend 
verweigert das BVerfG diesen »Grundrechtstriigern« auch cine 
Berufung auf andere Grunclrcclnc (vgl. ßVerfGE 59,231,254 f.; 
78,101, 1021f.[=DVBl.198S,5751.];83,238,312[=DVBl.1991, 
3 I 0, 316]; BVerfG [_K], NJW 1999, 709). Dass sich alle Ver 
waltungstr,igcr auf die I'rozcssgrundrccbrc berufen können 
(BVerfGE 6, 45, 491.; 21, 3(,2, 373; 61, 82, 104 [= DVBI. 1982, 
940,941 "I), ist ebenfalls nur als Konsequenz der besonders suikrcn 
Ausgestaltung der Gewaltenteilung zwischen Judikative und 
Exekutive zu sehen (vgl. auch U. Stellrens, DVBI. 2000, 609,612). 

15 Siehe nur Blcclemann (Fu/)n. 14), § 10 Rdnr. 50 Ff.; Dreiei. 111: 
Dreier (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar - Bel. I, 1996, Art. I 
Rdnr. 48 ff.; Ehlers, in: Erichsen (Hrsg.), Allgemeines Verwal 
tungsrecht, 1 I. Aufl. 1998, § 2 Rdnr. 78; f-löjling, in: Sachs 
(Hrsg.), Grundgesetz, 2. Aull 1999, Art. I Rdnr. 94 ff.; Rlifi1c1; 
in: lsensec/P. Kirchhof (llrsg.), Handbuch des Staatsrechts V, 
1992, § 117 Rdnr. 45; Starck, in: v. Mangoldt/l(lcin/Starck, Das 
Bonner Grundgesetz - Bd. I, 4. Aufl. 1999, Art. I Rdnr. 197; 
Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland 111/ I, 
1988, S. 1394 H. 

16 Siehe hierzu OLG Brandenburg, NVwZ 1999, I 142, 1146 (»Flug 
hafen Bcrlin-Schoncfcld«); OLG Rostock, NZßau 2002, 170, 
171; OLG Stuttgart, NZBau 2002, 395, 397; 1. Vergabekammer 
des Bundes, NJW 2000, 151, 152 (»Euro-M ünzphttchen l I«). 
Ausdrücklich offen Lisst diese l'rage BGHZ 146,202,212. 

17 Siehe nur Ehlc1s (l'uf!n. 15), § 2 Rdnr. 29;). lpsrn, Allge1neincs 
Verwaltungsrecht, 2001, Rd11r. 199; Maurer, A llgcmei11cs Verwal 
tungsrecht, 13. Aufl. 2000, § 3 Rclnr. 9; \,Y/ol(f!Hachoj!Stouer, Ver 
waltungsrecht 1, 11. Aufl. 1999, § 23 Rdnr. 15. Deshalb huft die 
vom BVerfG gelegentlich nicht ausdrücklich ausgeschlossene 
Möglichkeit, Verwaltungstriiger könnten sich u. U. :1Llf Grund 
rechte berufen, soweit sic keine öffentlichen Aufgaben erfül 
len (B VcrfGE 68, 193, 208 [ = DVBI. I 985, 342, 343 J; 75, 192, 
197 [= DVBI. 1987, 8441) ins leere: Verwaltungstriger sind auf 
die mitt:elbarc oder unmittelbare Erfüllung sraatlicher Aufgaben 
festgelegt. Missachten sic dies, ist ihr Handeln rechtswidrig - 
gru11drechtsgcschützt kann cs cl:idurch nicht werden. 

I 8 Forsthaff; Lehrbuch des Verwaltungsrechts l, I 0. Aufl. I 973, 
S. 450. 
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dem nur dann, wenn sic hiermit mittelbar oder unmittel 
bar ihnen jeweils zugewiesene Aufgaben erfüllen. Ein 
Rechtssatz, der einen Verwaltungsträger zu einer be 
stimmten Leistung verpflichtet, beinhaltet daher mehr als 
cine bloße Leistungspflicht: Er begründet (zumeist still 
schwci_gcnd) auch die Kompetenz des Verwaltungsträgers, 
die Leistung erbringen zu dürfen. Einen Verwaltungsträ 
ger zum Schadensersatz zu verpflichten, bedeutet vor die 
sem Hintergrund, ihm die Zuständigkeit zur Schadens 
beseitigung (nicht zur Schädigung) zuzuweisen. Wenn 
keine eigene Schaclcnscrsatzverpflichtung besteht und 
s1_ch aus anderen Bestimmungen (z.B. dem Opferentschä 
digungsgesetz) keine Kompetenz zur Abmilderung von 
Schadensfolgen herleiten lässt, darf ein Verwaltungsträger 
dementsprechend kei ncn Schadensersatz leisten 19. Er darf 
keine Geschenke machen". Die Entscheidung der Verwal 
tungsträger über die Zuerkennung von Staatshaftungs 
ansprüchen gehört folglich zur Leistungsverwaltung. 
Dass der Verwaltungsträger hier nicht durch Verwaltungs 
akt cntschcidct21, die lctztverbindlichc Entscheidung über 
das Bestehen von Staatshaftungsansprüchen vielmehr der 
ordcntl ichcn Gerichtsbarkeit zugewiesen ist, ändert hie 
ran nichts, sondern eröffnet dem Betroffenen nur cine be 
sondere Form der Gerichtskontrolle des Verwaltungshan 
delns. Diese Sichtweise stellt nicht in Frage, dass die 
Staatshaftung rechtsstaatlich geboten ist (näher IL), da cs 
keinen Grundsatz gibt, dass staatliche Leistungen niemals 
rechtsstaatlich geboten sein können. Nicht zu Unrecht ist 
daher Art. 131 WRY als Leistungsgrundrecht verstanden 
wordcn22. Bei r-: 34 Satz 1 GG ist dies nur aufgrund sei 
ner systemauschcn Stellung nicht möglich (s. unten 
Ill. a)23. 
b) Die beschränkende Funktion der Zuständigkeits 

ordnung entfaltet sich auch zwischen den einzelnen Ver 
waltung_strägcrn. Soweit gesetzlich nichts anderes bc 
st1_mmt is~, darf ein Verwaltungsträger weder fremde Zu 
stand1gkc1tcn an sich ziehen noch eigene Zuständigkeiten 
auf andere Verwaltungsträger übcrtragen24. Da Verwal 
tungsträger ihr Vermögen grundsätzlich nur zur Erfüllung 
der ihnen selbst obliegenden Aufgaben einsetzen dürfen 
(s. oben I. a), darf ein Verwaltungsträger folglich auch 
nur dann Vermögen an einen anderen Verwaltungsträger 
»abgeben«_, wenn gerade dies zu seinen Aufgaben gehört, 
wenn a!so insoweit eine Finanzierungskompetenz besteht. 
Auel: 1m Verhältnis zwischen Verwaltungsträgern gilt 
folgl1ch_, dass cine Verpflichtung zur Leistung nur besteht, 
wenn e111 entsprechender Anspruch besteht. Darüber hi 
naus gilt hier jedoch, dass auch cine Befugnis zur Leistung 
nur besteht, wenn der leistende Verwaltungsträger eine 

19 U. Sie/kens (h1ßn. 3), S. 34 und 412. 
20 I.ur 1-cchtsstaatlichen Fundierung des Schenkungsverbots: Eppe, 

Subventionen und staatliche Geschenke, 1966, S. 126 ff.; ferner 
If. P Ipsen, DVB!. 1956, 498 f.; Kougcn, DVB!. 1953, 485,487. 

21 /'. Ste/kens I U. Ste/kens, in: Stclkcns/Bonk/Sachs, VwVfG, 
6. Aufl. 2001, § 35 Rdnr. 56. 

22 Thoma, in: Nipperdey (I lrsg.), Die Grundrechte und Grund 
pflichten der Reichsverfassung, 1929, S. 27 f. 

23 Wie hier der Sache nach auch Stern (Fußn. 15), § 67 V 4, S. 748. 
24 lorsthol] (h,fln. 18), S. 451. 

entsprechende Kompetenz hat. Denn dieser darf sein Ver 
mögen eben nur zur Erfüllung der ihm selbst obliegenden 
Aufgaben einsetzen. Dies hab_e ich an anderer Stelle als 
Konnexitätsprinzip i. e. S. bezeichnet": Es sagt nicht mehr, 
als dass jeder Verwaltungsträger im Verlültnis zu anderen 
Verwaltungsträgern die bei ihm unmittelbar anfallenden 
Ausgaben und Vermögensminderungen selbst (gegcn-)fi 
nanzicrcn muss, soweit sich aus der Rechtsordnung nichts 
anderes ergibt. Damit ist ein Regel-Ausnahme-Verhältnis 
aufgestellt: Nur wenn nichts anderes bestimmt _ist, darf ein 
Verwaltungsträger sein Vermögen ausschließlich zur Er 
füllung der ihm selbst obliegenden Aufgaben einsetzen. 

So verstanden ist nicht erkenn bar, welches Prinzip auger 
dem Konncxitätsprinzip i. c. S. sonst als AuffangprinLip 
die vermögensrechtlichen Beziehungen zwischen Verwal 
tungsträgern ordnen könnte. Eine Atcrnativc stellt - ent 
gegen v. Komorotoslei'" - insbesondere auch nicht das Kon 
nexitätsprinzip i. w. S. (oder Vcranlassungsprinzip) dar. 
Zwar wird angenommen, dass cs »gerechter« sci, wenn 
die Verteilung der Ausgaben zwischen Verwaltungstrii 
gcrn nach dem Kriterium der Ausgabenveranlassung 
oder der gesetzlichen Aufgabenbegründung crfolgt27. In 
soweit bleibt es jedoch vielfach bei einer Forderung der 
Umgestaltung der Finanzverfassung zwischen Bund, Län 
dern und Gemeinden in rechtspolitischer Hinsicht'". I-Jic 
raus lässt sich nicht herleiten, das Konncxitätsprinzip 
i. w. S. entspreche als allgemeines Grund- und Auffang 
prinzip des Verwaltungsorganisationsrechts bereits dem 
geltenden Recht29. Andernfalls würde sich gerade auch 
das Problem der Staatshaftung zwischen Verwaltungstr'.i 
gcrn gar nicht stellen: Da durch die Schädigung eines Ver 
waltungsträgers durch einen anderen Ausgaben (z. B. 
durch cine Reparatur) veranlasst werden, müsste schon 
aufgrund dieses Prinzips der schädigende Verwaltungsträ 
ger die hierdurch entstehenden Ausgaben beim Geschä 
digten ühernehmcrr'". Die Existenzei ner solchen verschu 1- 
dens- und rcchtswidrigkcitsunabhängigcn reinen Vcrursa 
clrnngsschadenscrsatzpflicht zwischen Verwaltungsträ 
gern ist bisher jedoch noch nicht behauptet worden. 

c) Vielleicht auch deshalb meint v. Komorowski, 
zwischen Staatshaftung und Konncxitatsprinzip i. e. S. 
bestehe überhaupt kein Zusammenhang: Beim Konnexi 
tätsprinzip i.e. S. gehe cs um die ex ante-Regelung der 
Finanzierungsverantwortung, Art. 34 GG beziehe sich 
demgegenüber auf die nachträglich eintretenden Haf 
tungsfolgen bei Staatsunrecht." Diese Sichtweise blendet 
jedoch bestehende Zusammenhänge aus, wie schon der 

25 U. Ste/kens (Fußn. 3 ), S. 34 ff. 
26 So v. Komorowski, Verw Arch. 93 (2002), 62, 72 f. 
27 Zu Umschreibungen des Konncxitatsprinz.ips i. w. S. siehe Trapp, 

Das Vcranlassungsprinzip in der Finanzverfassung der Bundes 
republik Deutschland, I 997, S. 114 ff. 

28 So z.B. f. Kirchhof; Verh. des 61. Dt. Juristentages - Bd. I, 1996, 
S. D 57 ff.; Hellermann, in: v. Mangoldt/K\ein/Starck, Das Bon 
ner Grundgesetz - Bel. 3, 4. Aufl. 2001, Art. I 04 a Rdnr. 158 ff. 

29 Ebenso Schoch/Wieland, Finanzierungsverantwortung fi.ir ge 
setzgeberisch veranlasste kommunale Maßnahmen, 1995, S. 184; 
siehe auch die Darstellung der Verfassungswirklichkeit bei Trapp 
(Fu/in. 27), S. 182 ff. 

30 Vgl. U. Ste/kens (h1En. 3), S. 252. 
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Regelfall zeigt, dass durch Staatsunrecht ein Privater ze 
schädigt wird: Hier enthält die Rezeluns über die Passiv 
legitimation des Staatshaftungsan~prucl1s indirekt auch 
cine Rcg_clung über die Verteilung der Verwaltungsrisiken: 
Das Risiko fehlerhafter Verwaltuno-sentschciduno-cn und . . · b b 

hierdurch ausgelöster Ersatzpflichten soll insoweit nach 
der Rechtspre,chung grundsätzlich die Anstellungskörper 
schaft tragen'-. Der Zusammenhang des Staatshaftunus 
rechts mit dem Finanzverfassungsrecht zeigt sich hier da 
ran, dass gerade wegen des Konnexitätsprinzips i.e. S. 
ohne gcsc_tzlich angeordnete Ausgleichspflicht bzw. A us 
gleichsbef ugnis ein anderer Verwaltungsträger die bei 
dem nach Art. 34 Satz 1 GG passivlegitimicrten Verwal 
tungsträger angefallenen Schadensersatzkosten nicht 
übernehmen darf, weil er hierfür nicht zuständig ist ". Da 
mit wird auch deutlich, dass durch die Aricrkcnnun« von 

b 
Schadensersatzansprüchen im Verhältnis zwischen Ver- 
waltungsträgern - letztlich in Form eines Sonderlastenaus 
gleichs3'1 - die durch eine Schädigung entstehenden Kos 
ten und Ausgaben entgegen dem Konnexuiasprinzip 
i. e. S. vorn Geschädigten auf den Schädiger verlagert wer 
den35. Dies so zu sehen schließt ebenfalls noch nicht die 
Annahme aus, dass auch zwischen Verwaltungsträgern 
cine Staatshaftung rechtsstaatlich geboten ist (hierzu näher 
II.). Jedoch ist von diesem Standpunkt aus die Forderung 
nahe liegend, die Anerkennung einer Staatshaftung zwi 
schen Verwaltungsträgern müsse sich in das sonstige Las 
tcnvertcilungs- und Finanzverfassungsrecht als Teilgebiet 
des Verwaltungsorganisationsrechts einfügen. 
d) Insoweit ist Aufgabe des Finanzverfassungsrechts 

auch zu gewährleisten, dass jeder Verwaltungsträger jeder 
zeit über hinreichende Mittel verfügt, um die ihm oblie 
genden Aufgaben tatsächlich erfüllen zu kormcn ". Mit 
der Übertragung bestimmter Aufgaben auf bestimmte 
Verwaltungsträger korrespondiert also die Pflicht des Ge 
setzgebers, diesen Verwaltungsträgern die Einnahmen zu 
zuweisen, die sic zur Erfüllung dieser Aufgaben benö 
tigen. Deshalb muss das Vcrwaltungsorganisarionsrcchr 
auch Instrumente bereithalten, die sicherstellen, dass ursa 
chenunabhängig Vermögensverluste eines Verwaltungs 
trägers, die nicht durch Einsparungen oder Abgabencrhö- 

31 v. Komoroioslei, Verw.Arch. 83 (2002), 62, 74; ders., DÖV 2002, 
67, 68 f. 

32 Siehe hierzu nur Osscnbiihl (Fußn. 3), S. 111 ff.; Windthors/ 
(h,/\n. 3), § 11 Rdnr. I ff 

33 Vgl. U Stellecns (h,/\n. 3), S. l 09 ff, S. 358 f. Dies schliclit aller 
dings nicht aus, dass cine solche interne Ausgleichspflicht spe 
zialgesctzlich bcgrLindct wird, vgl. BVcrwG, NJW 1976, 1468 If. 

34 U Sic/kens (l'ußn. 3), S. 42. Dass die Leistung nicht zwcckgcbun 
dcn ist, der Gcsch.idigtc also bei der Verwendung der Mittel 
grundsätzlich frei ist, schlicfit - entgegen v. Komoroioslei, 
Verw Arch. 93 (2002), 62, 74 - einen Zusa111111cnhang mit eiern 
Konncxitatsprinz.ip i. c. S. nicht aus. Dieses hat nicht nur for 
zweckgebundene lrcmdminclzuwcisungcn Bedeutung (deutlich 
z.B. BVcrwG, NVwZ 2000, 673, 675), auch wenn cs in diesem 
Zusammenhang zumeist diskutiert wird. 

35 U Sie/kens (Fußn. 3), S. 37 L, 252 H. 
36 ßieback, VSSR 1993, I, 23; Erichsen/Seherzberg, NVwZ 1990, 8, 

15 ff.; Kemmler, Die Anstaltslast, 2001, S. 77 ff.; r Kirchhof; 
NVwZ 1994, 1041, 1042f.;ders. (Fu/\n.28),D91. 

hungcn aufgefangen werden können, nicht zur Folge ha 
ben, dass dieser seine Aufgaben nicht mehr erfüllen kann. 
Insoweit ist zunächst auf die verschiedenen Finanzaus 
gleichssysteme zwischen Bund, Ländern, Gemeinden, So 
zialvcrsichcrungstragcrn, Rundfunkanstalten etc. hin 
zuweisen, durch die bestimmte Vermögensverluste gleich 
sam »sozialisiert« werden können. Im Übrigen verpflich 
tet das (nicht nur für Anstalten geltcndc)37 allgemeine (und 
auch europarcchtlich nicht grundsätzlich in Frage gcstell 
tc)3' Institut der Anstaltslast andere Verwaltungsträger zur 
Hilfe und Unterstützung, indem bestehende Finanzie 
rungspflichten und -bcfugnissc zugunsten des in Not ge 
ratenen Vcrwaltungstragcrs intensiviert werden: Diesen 
Grundsatz hat das BVerwG auch für das Bund-Lander 
Verhältnis anerkannt. Haushaltsnotlagen beim Bund oder 
einem Land, die die Fähigkeit zur Erfi.illung der ihnen zu 
gewiesenen Aufgaben in Frage stellen, begründen unab 
hängig von der »Schuldfragc« cine Pflicht der anderen 
Mitglieder des Bundesstaates, den in Not geratenen 'Teil 
durch finanzielle Maßnahmen wieder in die Lage zu ver 
setzen, sci nc vcrfassu ngsrechtl ich en Vcrpfl ich tu ngen zu 
crfullerr'". Vergleichbares gilt auch bei nichtstantlichen 
Verw al tu ngsträgern·10. 

e) Der Hinweis auf das Finanz:wsglcichsrccht und das 
Institut der Anstaltslast zeigt, dass die vermögensrecht 
lichen Beziehungen zwischen Vcrwaltungstr::igern einem 
öffentlich-rechtlichen Sonderrecht untcrfallcn, das sich 
sowohl von dem Privatrecht als auch dem allgemeinen, 
das Staat-Bürger-Verhältnis regelnden öffentlichen Recht 
unterscheidet. Kennzeichnend for diese Rechtsbeziehun 
gen ist, dass sic nicht grundrcchtsgcprägt und auch inso 
weit nicht grundrcchtsgcbundcn sind, soweit hierdurch 
»nur« die Rechtsbeziehungen zwischen Verwaltungsträ 
gern betroffen werden (s. oben La). Zudem sind auch die 
Gesetzgebungszuständigkeiten for das Vcrwaltungsorgn 
nisationsrccht nicht mit den Gesetzgebungszuständigkei 
ten zur Regelung des im Staat-Burger-Vcrh.iltnis gelten 
den Rechts deckungsgleich. Dies betrifft vor allem den Be 
reich der vermögcnsrcchtl ich en Bczichu ngcn zwischen 
Verwaltungsträgern auf Landesebene, die der Bund nur 
in seltenen Fallen unmittelbar ausgestalten k.mn'". Die 
Übertragung allgemeiner privatrechtlicher oder auf das 
Staat-Bürger-Verhältnis zugeschnittener Regelungen auf 
das Verhältnis zwischen Verwaltungsträgern ist daher ge 
nerell nicht unproblematisch. Eine auf das Staat-Burger- 

37 Kemmler (hdin. 36), S. 34. 
38 Die Kornmission geht (nur) bei öffentlichen Lbnkcn von einer 

Unvereinbarkeit des Instituts der Anstaltshst mit den An. 87 ff 
l::GV aus (s. hierzu Jochum, NZBau 2002, 69 ff; /(rimmcicr, Pri 
vatisierung, 2001, S. 129 ll; Kemmler [hd\n. 361, S. 123 If.; S11m 

[hd\n. 121, S. 387 ff.). Es sind keine i\nh:1ltspunktc dafür crs1ch1- 
lich, cbss sic die Sichtweise der Anstaltshst als 13cihilfc auch aul 
andere Bereiche (z.B. So;,ialvcrsichcrung, Rundfunbnsraltcn) 
ausdehnen will. 

39 BVerwGE 86,148,264 f. (= DVBI. 1992, %5, 977 f.). 
40 Siehe hierzu 111. w. N. Kemmler (l'u/\n. 36), S. 119 IT (f(ir öHcm 

lichc Banken, s. hierzu aber h,l\n. 38), S. 157 H. (für S01,ialver 
sicherungstr,iger), S. 168 ff. (für Rundfunkamtalten), S. 175 IT 
(fLir U nivcrsitiitcn), S. 186 H. (für Kommunen). 

41 Siehe hierrn U. S1cll-0em (l'u/\n. 3), S. 53 ff. 
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Verhältnis zugeschnittene Regelung kann folglich nicht 
sc_hon deshalb auch im Verhältnis zwischen Verwaltungs 
tragcrn angewendet werden, weil ihr Wortlaut dies zu 
lasst'". Nichts anderes ergibt sich entgegen v. Komorowski 
daraus, dass die Rechtsbeziehungen zwischen Verwal 
tungsträgern dem »Außenrechtskreis« untcrfallen43. Die 
Bedeutung der Unterscheidung zwischen Innen- und Au 
ßenrecht ist ohnehin gerade für das Verhältnis zwischen 
Verwaltungsträgern eher gering, da es angesichts zahlrci 
c!1cr Verflechtungen auch in vermögensrechtlicher Hin 
sieht an einer allgemein anerkannten Definition der 
Grenze zwischen »Inncn« und »Außen« in diesem Zusam 
menhang fehlt". Die Grenzziehung zwischen Innen- und 
Außenrecht sagt zudem for sich allein noch nicht, auf wcl 
~hc Rechte sich ci n konkreter Verwaltungsträger gcgcn 
über anderen Verwaltungsträgern berufen kann'", Zudem 
rst cs generell möglich, das Verhältnis zwischen Verwal 
tungsträgern anders auszugestalten, als dies bei »vergleich 
barcr« Sachlage im Staat-Bürger-Verhältnis vorgesehen ist. 
Zwar beansprucht nach Ansicht des BVcrfG der Gleich 
heitssatz als allgemeiner Rechtsgrundsatz (nicht als 
Grundrecht)_ auch Geltung für die Beziehungen innerhalb 
des Staatsaufbaus. Dies betraf jedoch bisher immer nur die 
Fr_agc der Gleichbehandlung »gleichartiger« Vcrwaltungs 
t_'.·agcr durch einen »nachsthöhercn« Verwaltungsträgcr46. 
E1'.1c Unglc1chbchandlung eines Verwaltungsträgers mit 
Pnvatp~rsonen zu seinem Nachtcil47 hat das BVerfG je 
doch bisher immer als gerechtfertigt erachtet". Dies ist 
v.utrcffcnd: Grundrechtslose Verwaltungsträger sind mit 
grundrcchtsgcschi.it,.tcn Privatpersonen ihrem Wesen 
nach nicht vergleichbar, so dass schon dies allein Grund 
genug ist, sic im Vergleich zu Privatpersonen anders zu 
bcha11dcln. Als jedenfalls »an sich« auf das Staat-Bürger 
Verhältnis zugeschnittener Rechtssatz ist damit auch die 
Heranziehung des Art. 34 Satz 1 GG im Verhältnis zwi 
schen Verwaltungsträgern nicht sclbstvcrstäncllich. Sie ist 
nur dann möglich, wenn die Norm entweder - ähnlich wie 

42 Siehe hierzu auch U Ste/kens/Cohrs, NVwZ 2002, 917, 924 (zur 
U_nanwcndbarkcit des§ 15 ßSHG zugunsten eines Verwaltungs 
tragcrs). 

43 v. l<omoroswki, Verw Arch. 93 (2002), 62, 76; ders., DÖV 2002, 
67, 70. 

44 Vgl. P Ste/kens I U Ste/kens (h,ßn. 21 ), § 35 Rdnr, 84; Storr 
(l'ußn. 12),S. 193 f. 

45 Krebs, in: lscnscc/P, Kirchhof(l lrsg.), Handbuch des Staatsrechts 
111, 1988, § 69 Rdnr. 28. 

46 So zur Unglcichbehandlung der Länder durch den Bund: 
BYerfCE 1, 14,52f.;86, 148,251 (=DVBl.1992,965,974);zur 
Unglcichbchandlung landcs- oder bundcsunmittclbarer juristi 
scher Personen des öffentlichen Rechts durch den Bund: 
BVerfCE 21,362,372; 23, 12, 24; zur Unglcichbchandlung lan 
desunm1ttelbarcr juristischer Personen des öffentlichen Rechts 
durch die Linder: BVerfGE 23 353 372· 26 228 244· 39 302 
316;83,363,3'J3(=DVBl.1991'.691:696). ' ' , ' , 

47 Eine andere, hier nicht interessierende 1:ragc ist, ob cine nicht zu 
rcchtfcn,gcndc Unglcichbchandlung zum Nachteil einer Privat 
person darin bestehen kann, dass sic schlechter als cine juristische 
Person des öffentlichen Rechts behandelt wird. Dies hat das 
BVcrfC grundsät/.lich bejaht, s. BVerfCE 64,229,238 ff. 

48 Vgl. BVcrfCI•: 35,263, 276 (= DVBI. 1973, 622, 623); 76, 130, 
140 f.; ebenso B VcrwG, L KV 2001, 276, 277. 

z.B. der allgemeine öffentlich-rechtliche Erstattungs 
anspruch - Ausdruck eines Rechtsgrundsatzes rst, dessen 
Gerechtigkeitsgehalt »aus sich heraus- auch das Verhält 
nis zwischen Verwaltungsträgern prägt, oder wenn sich 
Art. 34 Satz 1 GG im Wege der Auslegung (wenigstens) 
entnehmen lässt, class er (systcmfrcmd) auch dieses Ver 
hältnis neben dem Staat-Bürger-Verhältnis erfassen sol I. 

IL Staatshaftung als auch das Verhältnis 
zwischen Verwaltungsträgern prägendes Gebot 
der Gerechtigkeit? 

a) Ob cs ein Gebot der Gerechtigkeit ist, Art. 34 Satz 1 
GG auch im Verhältnis zwischen Verwaltungsträgern an 
zuwenden, kann nur abhängig vom Rechtsgrund der 
Staatshaftung insgesamt beurteilt werden. Wie jeder Scha 
densersatzanspruch client Staatshaftung zunächst (nur) 
dem Vermögensschutz. Der Gesclüdigtc soll einen Aus 
gleich für einen schädigenden rechtswidrigen Eingriff in 
seine Rechtssphäre erhalten". Von Otto Mayer wurde 
dies im Zusammenhang mit dem Gebot der ausgleichen 
den Gerechtigkeit gesehen: Das durch cine rechtswidrige 
Schädigung begründete Sonderopfer müsse aus Steuermit 
teln ausgeglichen und so gleichmäßig verteilt werden'". 
Vermögensschutz und Sonderopferausgleich dürften 
nach wie vor den (allerdings selten erwähnten) Haupt 
zweck der Staatshaftung zutreffend umschrciben51

• Ge 
rade dieser Zweck erfasst das Verhältnis zwischen Verwal 
tungsträgern jedoch nicht: Das Vermögen von Verwal 
tungsträgern ist nicht um seiner selbst willen schüt 
zcnswert, sondern nur, weil es der Erfüllung der den 
jeweiligen Verwaltungsträgern zugewiesenen Aufgaben 
dient. Daher müssen die vermögensrechtlichen Rechts 
beziehungen zwischen Verwaltungsträgern in besonderer 
Weise zukunftsgerichtet sein: Sic müssen nur sicherstellen, 
dass alle Verwaltungsträger auch in Zukunft über hinrei 
chende Finanzmittel verfügen, um ihre jeweiligen Auf 
gaben erfüllen zu können (s. oben I. c). Die Gewährung 
von Staatshaftungsansprüchen zwischen Verwaltungsträ 
gern ist hier oft kontraproduktiv: Eine Schadensersatz 
pflicht eines Verwaltungsträgers gegenüber einem anderen 
kann den Schädigcr u. U. genauso oder mehr bei seiner 
Aufgabenerfüllung behindern wie den geschädigten Ver 
waltungsträger, wenn kein Schadensersatz geleistet wird. 
Um sicherzustellen, class nach einem Schadensereignis 
zwischen Verwaltungsträgern die Erfüllung staatlicher 
Aufgaben nach wie vor gewährleistet ist, muss demnach 
zwar eine Regelung gefunden werden, die sicherstellt, 
dass der geschädigte Verwaltungsträger trotz der Sch.idi 
gung in Zukunft weiterhin seine Aufgaben erfüllen kann, 
ohne class cs jedoch geboten und immer sinnvoll wäre, den 
schädigenden Verwaltungsträger im Hinblick auf die ihm 
obliegenden Aufgaben mit einer Schadensersatzpflicht zu 
bclastcn52. 

49 So deutlich Dagtoglou, in: Dolzcr/Yogcl (Hrsg.), Kommentar 
zum Bonner Grundgesetz (Bonner Kommentar), Art. 34 Rdnr. 3 
(Bearbeitung 1970); Forsthof! (hif1n. 18), S. 321. 

50 0. Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht n, 3. Aufl. 1924, S. 304. 
51 U. Ste/kens (Fugn_ 3), S. 418 f. 
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Zudem zeigen gerade die Finanzausgleichssysteme und 
das Institut der Anstaltslast (s. oben I. d), dass im Verhält 
ms zwischen Verwaltungsträgern der Grundsatz »casum 
sennt dorninus« nur auf einer primären Ebene gilt: Anders 
als Privatpersonen, die das Risiko der Vcrschlechtcrunz 
ihrer ~ermögenswerten Rechte allein tragen, wenn gesctz~ 
lieh nichts anderes (etwa in Form von Schadensersatz 
ansprüch~n) b~stirnmt ist, besteht für Verwaltungsträger 
die Moglichke1t und Notwendigkeit, die durch eine Schä 
digung verursachten Kosten teilweise auf andere Vorwal 
turigstragcr und damit auf die Allgemeinheit der Abgaben 
zahler abzuwälzen, soweit anders die Erfiillunz seiner 

b 
Aufgaben nicht sichergestellt werden kann. Dies hat um- 
gekehrt zur Folge, dass Schadensersatzansprüchen zwi 
schen Verwaltungsträgern eine regelrechte Schadensaus 
gleichsfunktion nur eingeschränkt, ebenfalls nur auf einer 
primären Ebene zukommt: Auch ein zum Schadensersatz 
verpflichteter Verwaltungsträger kann und muss die ihm 
hierdurch entstehenden Kosten u. U. auf andere Vorwal 
tungstr;-iger abwälzen. Die Trennung der Vermögensmas 
sen zwischen Verwaltungsträgern untereinander ist also 
trotz grundsätzlicher Geltung des Konncxitätsprinzips 
i. c. S. weit weniger streng als zwischen Privatpersonen 
untereinander oder zwischen Privatpersonen einerseits 
und Verwaltungsträgern andcrcrseits53. Umgekehrt be 
steht zwischen Verwaltungsträgern zumeist keine Not 
wendigkeit eines »punktgenauen« Schadensausgleichs, da 
ihr jeweiliges Vermögen nicht ihrer Selbstverwirklichung 
dient. Nichts anderes folgt daraus, dass sich aus den 
Grundsätzen des Finanzausgleichs und der Anstaltslast 
keine Garantie des Fortbestands eines konkreten Verwal 
tungsträgers ergibt5·1• Auch die Existenz eines konkreten 
Verwaltungsträgers ist niemals Selbstzweck, so dass sic 
auch nicht urn ihrer selbst willen vor anderen Verwal 
tungsträgern zu schützen sind. Es kann dem Verwaltungs 
organisationsrecht daher nicht um cine »gercchtc« Vertei 
lung von Schadensrisiken, sondern allein darum gehen, die 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die staatlichen 
Aufgaben ungeachtet oft unvermeidbarer »Panncn« auch 
in Zukunft bestmöglich erfüllt werden55. 

6) Entgegen v. Komoroioslel'" gebietet auch der unbe 
stritten gegebene Zusammenhang zwischen Staatshaftung 

52 U. Srelleens (Futin. 3), S. 413 f. 
53 So schon St.riclerodt, RVßl. 1935, 989,990 f.; zu Recht lehnt daher 

ßSGE 82, 78, 82 cine entsprechende Anwendung des sich aus§ I 

UWG ergebenden Schadensersatzanspruchs im Vcrh.iltnis zwi 
schen den gesetzlichen Krankenkassen sinngemäß mir der Be 
gründung ab, der zwischen den Krankenkassen bestehende Risi 
kostrukturausgleich nach § 266 SGB V mache die Forderung 
nach ausgleichender Gerechtigkeit in 1 'orm von Schadenscrx.ir , 
weitgehend sinnlos. 

54 Kemmler (Fulin. 36), S. 79 ff.; selbst für das Bund-Linder-Ver 
haltnis weist BVerfGE 86,148,264 f. (= DVB\. 1992, 965,979) 
auf die Möglichkeit der Linderneugliederung nach Art. 29 GG 
zur Beseitigung von Haushaltsnotlagen hin (hierzu \logel!Vvald 
bof], in: Dolzer/Vogel (Fußn. 49), Vorbern. z. Art. 104 a-115 
Rdnr. 73 ff. [Bearbeitung 1997]). 

55 U. Ste/kens (Fuf\n. 3), S. 418 f. 
56 v. Komorowski, Verw Arch. 93 (2002), 62, 75 ff.; ders., DÖV 2002, 

67, 70. 

und dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 
(Art. 20 Abs. 3 GG) sowie ihre Komplerncntarfunkrion 
zum primären Verwaltungsrcchtsschutz57 nicht ihre Gel 
tung im Verhältnis zwischen Verwaltungsträgern. Dies 
ließe sich nur begründen, wenn dieser Zusammenhang so 
eng ware, dass die Staatshaftung gleichsam die Kehrseite 
der Rechtsverletzung darstellte. Bettermann nimmt dies 
an, weil die Staatshaftung an die Rechtsverletzung cine 
spürbare Sanktion k nupfe ". Aus diesem »cdukativcn« 
Verständnis der Staatshaftung folgt fast zwangsL-iufig ihre 
Gcbotcnhcit auch im Verhältnis zwischen Vcrwaltungsträ 
gcrn5'\ da »ja noch schoncr« wäre, wenn der schädigende 
Verwaltungsträger die fehlende Notwendigkeit einer 
Schadensersatzverpflichtung damit begründen könnte, 
dass die Bewältigung des Vermögensverlustes auf der 
Ebene des Finanzausgleichs erfolgc1'0. Dem Staatshaf 
tungsrecht kommt aber cine solche Edukations- und Sank 
tionsfunktion schlechthin nicht zu: Voraussetzung hierfür 
wäre vor allem die Steuerbarkeit des zukünftigen Verhal 
tens von Verwaltungsträgern durch Sanktionen. Dies 
nimmt zwar die h. M. zu § 30 OWiG an, nach der auch 
zu Lasten von Verwaltungsträgern cine Vcrh;ingung von 
Bußgeldern in Betracht kornmc'". Aber dies beruht auf ei 
ner der Sache nicht gerecht werdenden »Verrncnsch 
lichung« von Vcrwaltungstriigern: Als »Zweckschöpfung« 
ohne Selbstzweck haben sic als solche kein Interesse, den 
Rahmen ihrer Zuständigkeiten zu überschreiten. Die 
Steuerung des Verhaltens eines Verwaltungsträgers erfolgt 
vielmehr unmittelbar durch das Gesetz, das den einzelnen 
Vcrwaltungstr.igcrn Aufgaben, Zuständigkeiten und Be 
fugnisse zuwcist'". Diese Gesetzesbindung kann durch 
Sanktionen nicht gesteigert werden. Es bedarf schlicht kei 
ner »Erzichung« eines Vcrwaltungstragcrs'", weil Vcrwal 
tungst61gcr bereits durch ihre Bindung an das Gesetz er- 

57 Vgl. nur Bonk, in: Sachs (l:uC\n. 15), Art. 34 Rdnr. 5; v. Danwlrz 
(Fuf\n. 3), Art. 34 Rdnr. 40; Papier (h1/\n. 3), Art. 34 Rdnr. 12; 
Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland - Bd. I, 
2. Aufl. 1984, § 20 IV 6, S. 855 f. 

58 Bettcrmann, 111: Bettermann/Nipperdey/Scheuner (1 lrsg.), Die 
Grundrechte 111/2, 1959, S. 779, 852. 

59 So konsequent Bcttermann, .JZ 1958, 163, 164. 
60 So Hnucrleate, VSSR 1999, 177, 185, zur Frage, inwieweit der 

Risikostrukturausgleich zwischen gesetzlichen Krankenkassen 
die Notwendigkeit einer Schadensersarz.haftung für unlautere 
Mitgliederwerbung entbehrlich 111,1che (hierzu h1/\n. 53); ähnlich 
im selben Zusammenhang Gitrer/Köhler-Fleischmaun, SGb 
1999, 367, 370; M ii hi hausen, NZS 1999, 120, 126. 

61 So ohne nähere BcgrLindung OLG lrankhnr a. M., NJW 1976, 
1276; OLG l Tamm, NJW 1979, 1312 (jeweils zur Verh,ingung 
von Bufigeldern gq;cn Kommunen durch die c\;1111;1lige Bundes 
post wegen Verstoßes gegen das Postmonopol); s. ferner (tcilw. 
mit c:inschr,inkungen) L. /lfo//n; Die Stellung juristischer Per 
sonen in, Ordnungswidrigkeitenrcchr, 1985, S. 52 ff; Cobler, 
OWiG, 12. Aufl. 1998, § 30 Rdnr. 2; Rogal/, in: Boujong (l lrsg.), 
Karlsruher Ko,nrnemar zum OWiG, 2. Aufl. 2000, Rdnr. 32 ff.; 
Rosenkörte1; Recht der Ordnungswidrigkeiten, 5. Aufl. 2000, 
Rdnr. 204. 

62 Schmid1-i\ßmam1, Das allgerneinc Verwaltungsrecht ,Is Ord 
nungsidee, 1998, Kap. I Rdnr. 34 ff.; Schupperr, Verwaltungswis 
scnschaf~ 2000, S. 461 ff. 

63 Ähnlich/·. l<lrchhof(Fu(\n. 28), D 72. 
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zogen sind. Spezial- oder gcncralpräventivc Sanktions 
mcchanisrncn für den Fall eines »Ausschercns« aus der 
Gesetzesbindung müssen folglich ins Leere [allen?", 

»Erzichungsbcdi.irftig« können allerdings die für den 
Verwaltungsträger handelnden Personen sein. Eine Scha 
densersatzpflicht des Verwaltungsträgers für sich allein ge 
währleistet jedoch nicht, class unsorgfaltigc Amtswalter 
sorgfältig arbeiten und auch Exzesse solcher Amtswalter 
ausgeschlossen sind, die sich aus wirtschaftlichen oder po 
huschen Gründen dc111 Grundsatz der Gesctz111äßigkcit 
der Verwaltung nicht verpflichtet fohlen. Hier kann - ne 
ben einer clis,.iplinarrcchtlichcn Verantwortlichkeit - al 
lein cine persönliche Haftung der Amtswalter motivierend 
wirkcn65. Diese wird-wie noch zu zeigen sein wird- nicht 
ausgeschlossen, wenn die Anwendbarkeit des Art. 34 
Satz I_ GG_ i111 Verhältnis zwischen Verwaltungsträgern 
verneint wird (s. unten III.). Auch um auf die »hintcr« ci 
nc111 bestimmten Verwaltungsträger stehenden Bürger 
(z.B. Bundes- und Landesstaatsbürger, Gemeindeein 
wohner) einzuwirken, erweisen sich Sanktionen durch 
Schadensersatzansprüche als ungeeignet: Ziel einer sol 
chen Einwirkung könnte allenfalls sein, die Bürger dazu 
zu veranlassen, ihrerseits auf die verantwortlichen Ent 
scheid u ngsträgcr ein zu wi rkcn, damit cl iesc den Missstän 
de,~- abhelfen, die w den Schadensersatzverpflichtungen 
gduhrt habcn'". Mag cine solche Sanktionswirkung bei ju 
ristischcn Personen des Privatrechts noch koristruicrbar 
sein, versagt sic bei Verwaltungsträgern regelmäßig, weil 
dem Bürger kaum Einwirkungsmöglichkeiten auf den Ge 
setzesvollzug zustehen. Deshalb lässt sich auch nicht bc 
hauptcn, die hinter dem schädigenden Verwaltungsträger 
stehenden Bürger seien »n.ihcr dran«, die durch cine Schä 
digung u. U. notwendigen Sparmaßnahmen und Abo-a 
bcncrhöhungcn zu tragen. Fur sic stellt sich die Schädi 
gung als genauso unausweichlich dar wie fi.ir die Bürger, 
die hinter dem »unschuldigen« Vcrwaltungstr.igcr stc 
hcn67. 

M OVG LLincburg, ZII· 1991, 276,277. 
65 U. S1e_lhm (hd\n. 3), S. 412 f.; ders., in: Rechtsfragen der ßun 

desaultragsve,·waltung bei ßundesfcrnstra/kn - Berichte der 
Bundesanstalt fLir Straßenwesen (Heft S 28), 2002, S. 35, 38 f. 
Dies wird regelm,ißig von denjenigen nicht berücksichtigt, die 
annehmen, schon cine Schadensnsatzpflicht des Verwaltungsträ 
gers verhindere Mittelverschwendungen und Pflichtverstöße: So 
111 unterschiedlichen Zusa111111cnhiingcn: BVerwG, DVB!. 2002, 
1053, 1054; /Jauer!Znbcs, JuS 1997, 511, 516; von Einem, 
BayVi:11. 1997,_555;/sensee, in: 13adu,·a/Dreier(Hrsg.), Festschrift 
50 j ahrc 13VcrlG, 200 I, S. 7 I 9, 761 f. 

66 So l.issr sich 1 .. 1:1. die Haftungsvorschrift des Art. I 04 a Abs. 5 
Sav I I lalhs. 2 GG rechtfertigen, aber nur dann, wenn man unter 
der hafwngsauslüsenden »ordnungswidrigen Vcrwaltunj;« ein 
Lrnkungsvcrsagen von Regierung und/oder Parlament bei 
der Steuerung der Verwaltung versteht, s. hierzu U Sie/kens 
(l'ul\n. 3), S. 307 n. 415; ders. (l'ußn. 65), S. 35, 43 ff.; dem fol 
gend I feilsch, Die Ausführung der Bundesgesetze durch die Län 
der, 200 I, S. 404 ll 

(,7 U St~!l.:eus (h,f\n. 3), S. 414 L In Zusa1nrncnhang mit § 30 
OW,(, weist Pohl-Sicha1mann (Geldbuße gegen Verbände, 
I )iss. 1974, S. 68 f., 71) noch zutreffend darauf hin, dass die Sank 
tion eines Verbandes lürdas lchlvcrhaltcn der für ihn handelnden 
Personen nur bei 1,-ciwilliger Mitgliedschaft aufgrund der damit 

c) Aus alledem folgt, class die dem Staatshaftungsrecht 
zugrunde liegenden Gerechtigkeitserwägungen auf das 
Verhältnis zwischen Verwaltungstragern nicht passen. In 
diesem Verhältnis gibt es keine Gerechtigkeit, wie es sie 
zwischen Staat und Bürger und zwischen Privatpersonen 
gibt, sondern nur rein funktionsbczogencs Recht, das die 
einzelnen Verwaltungsträger nicht als schützenswcrrc »In 
dividucn«, sondern als Funktionseinheiten begreift. Hier 
durch wird nicht ein Grundsatz der Einheit der Staatsver 
waltung statuiert'", sondern nur die Konsequenz daraus 
gezogen, dass auch cine Dezentralisierung der Staats 
gewalt nicht der Selbstverwirklichung der einzelnen Ver 
waltungstrager dient, sondern allein der bestmöglichen 
Erfüllung der den jewcil igen Verwaltungsträgern zuge 
wiesenen Aufgaben. 

III. Art. 34 Satz 1 GG als auch das Verhältnis zwischen 
Verwaltungsträgern regelnde Norm? 

a) Steht fest, class sich mit der rechtsstaatlichen Funktion 
der Staatshaftung allein nicht rechtfertigen lässt, sic auch 
im Verhältnis zwischen Verwaltungsträgern anzuwenden, 
so schließt dies noch nicht aus, class sie dennoch in diesem 
Verhältnis gilt. Zumindest dem Verfassungsgeber ist cs 
nicht verwehrt, cine Staatshaftungsnorm so auszugestal 
ten, class sic nicht nur das Staat- Bü rger-Verlül tn is, sondern 
auch das Verhältnis zwischen Verwaltungsträgern cr 
Iasst'", Dass er dies leonnte, sagt allcrdi ngs noch nicht, 
class er dies auch getan hat. Der Wortlaut des Art. 34 Satz I 
GG, der cs zulässt, auch Verwaltungsträger unter den Be 
griff des »Drittcn« zu subsumieren, ist daher für sich allein 
wenig aussagekräftig. Da das Finanzverfassungsrecht als 
öffentlich-rechtliches Spezialrecht den allgemeinen das 
Staat-Bürger-Verhältnis regelnden Normen vorgeht, be 
darf cs vielmehr über den Wortlaut hinausgehender An 
haltspunkte, um Art. 34 Satz 1 GG auch zwischen Verwal 
tungsträgern anwenden zu können (s. oben I. c). Einen sol 
chen Anhaltspunkt stellt die systematische Stellung des 
Art. 34 Satz 1 GG außerhalb des Grundrechtskatalogs 
und die Nicht-Rügcfähigkcit einer Verletzung des Art. 34 
GG mittels der Verfassungsbeschwerde nicht dar70. Nicht 
alle Rechte, die keine Grundrechte und nicht mit der Ver 
fassungsbeschwerde ri.igbar sind, sind deshalb auch Vor 
schriften des Vcrwaltungsorganisationsrcchts71. Anders 
ware es nur, wenn sich der Entstehungsgeschichte des 

verbundenen freiwilligen Risikoübernahme als gerechtfertigt er 
scheint. 

68 So der Vorwurf von v. Komornwski, Verw Arch. 93 (2002), 62, 80; 
dm., DÖV 2002, 67, 69. 

69 Anders dürfte es for den »einfachen« Bundcsgesetzgebe,· sein: 
Angesichts der viclfoltigcn Verflcchtunsen einer Scludenscrsatz 
haftung zwischen Verwaltungst6igern mit dem Vcrwaltunss 
organisationsrecht dü,·ftc cs ausgeschlossen sein, dem Bund auf 
Grundlage des Art. 74 Abs. I Nr. 25 GG zu gestatten, auch die 
Staatshaftung zwischen Verwaltungsträgern zu regeln. Dieser 
Kompetenztitel ist vielmehr auf die »klassische« Staatshaftung 
im Staat-Bürger-Verhältnis beschränkt, s. U Ste/kens (Fu/\n. 3), 
S. 456 ll und 539. 

70 So aber /3ender, Staatshaftungsrecht, 2. Aufl. 1974, Rdnr. 50. 
71 U. Ste/kens (Fußn. 3), S. 427 f. 
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Art. 34 GG entnch111cn ließe, mit der Platzierung des 
Art. 34_ GG außerhalb des Grundrechtskatalogs sollte ge 
rade seine Anwendbarkeit auch zwischen Verwaltungsträ 
gern stel1crgcstd!t werden. Tatsächlich ist diese Plazierung 
als Vcrlcgenheitslösung jedoch nur gewählt worden, weil 
der für die Grundrechte zuständige Grundsatzausschuss 
des Parlamentarischen Rates (anders als der zunächst mit 
dieser Frage befasste Zuständigkeitsausschuss) die Staats 
haftung ohne nähere Begründung für nicht »z rundrcchts 
wurdig« hielt72. 1111 Übrigen durchzieht jedocl~ die gesamte 
Debatte um Art. 34 GG im Parlamentarischen Rat - wie 
auch die entsprechende Debatte in der Weimarer Natio 
nalversammlung zu Art. 131 WRV73 -, dass Sinn und 
Zweck der Staatshaftung der Schutz des Bürgers vor 
rechtswidrigen Eingriffen sein sollte. Ihre Anwendbarkeit 
zwischen Verwaltungsträgern wurde nicht ansatzweise er 
wogen. Eine stillschweigende Billigung der diese An 
wendbarkeit grundsätzlich bejahenden Rechtsprechung 
des Reichsgerichts kann folglich entgegen v. Komo 
rouislei" auch nicht dem Umstand entnommen werden 
dass während der Debatten im Parlamentarischen Rat im~ 
mer wieder anklang, die durch die Rechtsprechung kon 
kretisierte Rechtslage solle durch Art. 34 Satz 1 GG fort 
geschrieben werden. Hierbei ging cs ausschlicislicl: darum, 
die Länder vor gegenüber der früheren Rechtslage erhöh 
ten Belastungen zu bewahren, ohne die burgerschia.zenden 
Ausweitungen des Staatshaftungsrechts durch das Reichs 
gericht (insbesondere die Ausweitung des staatshaftungs 
rechtlichen Beamtenbegriffs) zurückzuschraubcn75• Da 
her gibt die Entstehungsgeschichte des Art. 34 GG für 
eine Anwendbarkeit des Art. 34 Satz 1 GG im Verhältnis 
zwischen Verwaltungsträgern nichts her. 

6) Bedcnkenswcrter scheint demgegenüber cine Argu 
mentation mit der besonderen Struktur der Staatshaftung 
nach Art. 34 Satz 1 GG als »übergeleitctcr Bcamtcnhaf 
tung«. Denkt man sich die Haftungsüberleitung nach 
Art. 34 Satz 1 GG einmal weg, würde sich nämlich die 
Frage der persönlichen Haftung des Beamten nach § 839 
BGB stellen. Ein Grund, weshalb § 839 BGB keine per 
sönliche Haftung des Beamten auch gegenüber Verwal 
tungsträgern begründen sollte, lässt sich jedoch nicht fin 
den. Gegenüber den Übergriffen Privater ist das Ver 
mögen von Verwaltungsträgern genauso schutzcnswert 
(und durch die Rechtsordnung geschützt) wie Privatver 
mögen. Dementsprechend bestehen auch keine Bedenken 
und entspricht es ständiger Rechtsprechung, Private nach 
dem privatrechtlichen Dcliktsrecht gegenüber Verwal 
tungsträgern haften zu lassen", Für § 839 BGB als dem 

72 Siehe die Nachw. bei U. St.elkens (Fu/In. 3), S. 186 ff.; wie hier 
v. Komorowski, Verw Arch. 93 (2002), 62, 79. 

73 Siehe die Nachw. bei U. Ste/hens (l'ufln. 3), S. 147 L 
74 v. Komonnoslei, Verw Arch. 93 (2002), 62, 79. 
75 U. Ste/kens (Fugn_ 3), S. 467 f. 
76 Siehe hierzu U. Sielkens, DVBI. 1998, 300 H.; ferner aus der 

Rechtsprechung zu§ 823 Abs. 1 BGB: BGHZ 63, 124, 12(,; 76, 
216,217; 89,383,389 (= DVBI. 1984, 515 f.); 125, 56, 59 (= DVßl. 
1994, 710 [LJ); 127, 348, 350; zu§ 824 BGB: BGHZ 90, 113, 
116 ff. (= DVBI. 1984, 519 ff.); zu Gcl:ihrdungsldtungst:1t 
bestanden: BGHZ 80, I, 7 (= DVBI. 1981, 630,631); LG Koln, 
VersR 1983, 287, 288. 

Pri vatrccht zugchörigcr77 Sonderdcl iktstatbestand der Be 
amten gilt nichts anderes. Voraussetzung ist insoweit nur, 
dass der geschädigte Verwaltungsträger »Dritter« ist. Wie 
sich aus einem Umkehrschluss aus Art. 80 Abs. I EG BGB 
ergibt, der die Innenhaftung des Beamten gegenüber sei 
nem Dienstherrn anspricht, ist mit »Drittcr« jedermann 
gemeint, der an diesem Beamtenverhältnis nicht beteiligt 
isr'". Dies können »naturlich « auch vom Dienstherrn des 
Beamten verschiedene Verwaltungsträger sein, so dass es 
zutreffend war, dass das Reichsgericht] 909 in der ci ngangs 
crwahntcn Entschcidung7'J cine persönliche Haftung des 
Beamten nach§ 839 BGB auch gcgcni.ibcr juristischen Per 
sonen des öffentlichen Rechts bcjahtc'". Wird die An 
wendbarkeit des Art. 34 Satz] GG im Verhältnis zwi 
schen Verwaltungsträgern ausgeschlossen, fände dement 
sprechend zwar keine Überleitung der persönlichen Be 
amtenhaftung auf die »Anvcrtrauenskorpcrschnft« statt, 
die persönliche Beamtenhaftung nach § 839 BGB bliebe 
aber (bei Vorsatz und grober Fahrlassigkcit):" gegenüber 
»drittcn« Verwaltungsträgern bestehen. Dies widerspricht 
nun dem in Art. 34 Satz 1 GG angelegten Prinzip der 
»Ausschließlichkeit« der Staatshaftung für hoheitliches 
Unrecht. Hieraus schließt v. Komorowski, dass die haf 
tungsbcgri.indcndc Norm des § 839 BGB und die haf 
tungsvcrlagernde Norm des Art. 34 Satz I GG durch das 
Grundgesetz zu einem einheitlichen 1-Iaftungstatbcstand 
»vcrschrnolzcn« werden sollten, eine Aufspaltung dieser 
Normen daher mit der heutigen Konstruktion des Amts 
haftungstatbcstandcs unvereinbar sciX2. § 839 BGB und 
Art. 34 Satz ·1 GG haben jedoch nach wie vor unterschied- 

77 § 839 BGB ist als Vorschrift, die den Bcnmtcn ledi!,\lich als Privat 
pe,·sun gq;cni.°rber dem Dritten zum Schadensersatz verpflichtet, 
auch heute noch dem Privatrecht zuzurechnen (zweifelnd aller 
dinbs BVerfGE 61, 149, 176). 

78 Delius, Beamtenhaftpflichtgesetze des Reiches und der Lauder, 
4.Aufl. J929,S. l(,4Fugn. l. 

79 RG, Das Recht 1909, Nr. 1886. 
80 Die in § 839 BGB und /\rt. 80 EGBGB anbelcgte Trennung der 

/\u(\en- und Innenhaftung des Beamten war im Übrigen ein No 
vum im Beamtenrecht: Vorl n-K raft-Trcrc» des BGB ordnete d:is 
Partikularrecht in einheitlichen Dclikrstatbcsr.indcn (wie 1 .. B. 
den§§ 88 ff./\ LR II I 0) sowohl die persönliche Haftung des Be 
amten gegenüber Privaten als auch !,\egenciber seinem Dienst 
herrn und - wie RGZ 37,248 ff. zu Recht ohne weiteres annah111 
- (natLirlich) auch gegenüber »dritten« Verwaltungsrr,igern an, 
s. hierzu U. Ste/kens (Fuf\n. 3), S. 126 f. 111. w. N. 

81 Der Ausschluss der persönlichen l bftung des Beamten bei leich 
ter Fahrliissigkeit gegenüber »drit:ten« Verwaltungstr~gcrn ist 
notwendige l'olgc des bei Fugn_ 92 erwiihntcn allbcrncinen l'rci 
stellungs,111spruchs des Beamten bei leicht fahrlässiger Sch,idi 
oun,b' eines [)ritten. Lic!lc man cine persönliche Haftung des ße ,-, 
amten gegenüber dem »dritten« Verwaltungsträger auch bei 
leichter J'ahrl:issi!,\keit zu, fcihne dies aufgrund dieses l'reistel 
lungs:inspruchs zu einer »mittelbaren« Staatshaftung des Dienst 
herrn gc!,\CnLiber anderen Vcrwalttlll!,\Striigcrn bei leichter I 'ahr- 
1:issit\keit seiner Amtswalter, was ebenso wenig sinnvoll ist wie 
cine unmittelbare Staarshaftung (in diese Richtung auch i111 ähn 
lichen Zusammenhanl\ BGI I, VersR 1961, 545, 546 f.; DVßl. 
1964, 740,741). Näher zu diesem Problem und seiner rechtst:cch 
nischcn Bewältigunb U. Stelke11s (l'ufln. 3), S. 496 II. 

82 v. l<ornornwski, DÖV 2002, 67, 68. 

1. Janua1· 2003 I 29 



DIJ!Bl Ste/kens /Staatshaftung gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts Abhandlungen 

liehe Anwendungsbereiche: Zunächst gilt Art. 34 Satz :I 
GG nur bei hoheitlichem I-landein, während § 839 BGB 
auch bei privatrechtlichem Handeln eingreift83. Soweit 
Art. 34 Satz l GG eine Haftung auch für Personen anord 
net, die keine »Bcamten« i. S. des§ 839 BGB sind 84, ordnet 
er zudem keine Haftungsüberleitung, sondern eine origi 
näre J-faftung des Staates »nach Maßgabe« des§ 839 BGB 
an, während sich d ic person liebe Haftung dieser Amtswal 
ter gegenüber Dritten nur nach §§ 823 ff. BGB richtet, 
wenn cs nicht zu einer Haftungsüberleitung kornmt'". 
Schlicßlich greift die Haftungsüberleitung ohnehin nur 
»grundsätzlich« ein, lässt also in Sonderfällen einen Aus 
schluss der Staatshaftung ll ntcr Aufrechterhaltung der per 
sönlichen Beamtenhaftung durch Gesetz zu'". Dem gel 
tenden Recht lässt sich damit das von v. Komorowski pos 
tulierte absolute Verbot einer Trennung der Anwendungs 
bereiche von § 839 BGB und Art. 34 Satz 1 GG gerade 
nicht entnehmen. 

c) Dies schließt jedoch für sich gesehen noch nicht aus, 
dass cs die Besonderheiten der Haftungskonstruktion des 
Art. 34 Satz l GG verbieten, cine Haftungsübernahme 
nach Art. 34 Satz l GG gegenüber Verwaltungsträgern 
auszuschließen. Zur Rechtfertigung der I-Iaftungsi.iber 
nahrnckonsrruktion unter gleichzeitigem Ausschluss der 
person I ichcn Beamtenhaftung wird näm lieh vielfach her 
vorgehoben, dass diese auch dem Schutz des Beamten die 
ne, da sic insbesondere bei Eilmaßnahmen Hemmungen 
ausschalte, die den für die Maßnahme zuständigen Amts 
walter aus Angst vor einer persönlichen Haftung entsprin 
gen könntcn87. Da für ein solches Regelungsanliegen die 
Person des Geschädigten keine Rolle spielt, könnte dies 
for ein Eingreifen des Art. 34 Satz l GG auch gegenüber 
Verwaltungsträgern sprechen. Bei genauerem Hinsehen 
lässt sich ein solcher Schutzzweck jedoch gerade Art. 34 
Satz I GG nicht entnchmcn'". Durch die Haftungsüber 
nahme wird zwar die Haftung des Amtsträgers für Amts 
pflichtvcrlet7.ungcn vom Außenverhältnis zum Verletzten 
in das Innenverhältnis zum Dienstherrn verschoben. Dies 
allein schützt den Beamten jedoch nicht, wenn er seinem 
Dienstherrn gegenüber in jedem Fall regresspflichtig ist. 
Es war dementsprechend in den verschiedenen Gesetz 
gebungsverfahren nie als Zweck der Haftungsübernahme 
konstruktion gesehen worden, gerade den Beamten vor 
persönlicher Inanspruchnahme zu schutzcn'". Vor In 
Kraft-Treten des § 23 Abs. 2 DBG90, der erstmals einen 
Regress bei leichter Fahrlässigkeit ausschloss, hatte das 
Reichsgericht daher auch angenommen, der Beamte sei ge 
genüber seinem Dienstherrn schon für leichteste Fahrlas- 

83 So zuletzt 7 .. 13. BGI l, DVBI. 2001, 1273, 1277. 
84 /.ur gebotenen historischen Auslegung des Beamtenbegriffs in 

§ 839 BGB s. U. Ste/kens (Fufln. 3), S. 4C,4 H. 
85 Vgl. R.GZ 162,308, 3 l l; U. Ste/kens (Fußn. 3), S. 468 f. 111. w. N. 
86 BVcrfGE 61, 149, 200 f.; v. Danunir (l'uf\n. 3), Art. 34 

Rdnr. 105 ff.; Windthorst (h1En. 3), § 8 Rdnr. 12 ff. 
87 Siehe nur Dagtog/01,1 (l·ußn. 49), Art. 34 Rdnr. 2. 
88 So aber Beuerrnann, DÖV 1954, 299, 30 I. 
89 Siehe hierzu die Nachw. bei U. Ste/kens (h1ßn. 3), S. 141 f. (zu111 

H.cichshca,menhaftungsgcsetz vo111 22.5.1910 [RGBI.] S. 7981), 
S. 147 fl (zu Art. 131 WRY). 

90 Deutsches Beamtengesetz vom 26. I. J 937 (RG Bl. J S. 39). 

sigkeit verantwortlich')I _ Wenn dies beute nicht mehr so 
gesehen wird, liegt dies allem an Art. 34 Satz 2 GG und 
dem dort zum Ausdruck gekommenen Fürsorgegedan 
ken. Gäbe es Art. 34 Satz 1 GG nicht, stellte sich demnach 
heute das Haftungsproblem im Innenverhältnis nicht we 
sentlich anders: Es wäre dann zu fragen, ob der Dienstherr 
unter Fürsorgegesichtspunkten verpflichtet ist, seine Be 
amten jedenfalls bei leichter Fahrlässigkeit von ihrer per 
sönlichen Haftung gegenüber Dritten freizustellen, soweit 
die schädigende Handlung in Zusammenhang mit einer 
dienstlichen Tätigkeit steht. Ein solcher allgemeiner Frei 
stellungsanspruch (dem z.B. für die Haftung von Beamten 
bei privatrechtlichen Pflichtverletzungen erhebliche Be 
deutung zukommt) ist (heute) zu bejahen:" und wurde 
von der Rechtsprechung bereits vielfach angedacht93. 
Nicht Satz 1, sondern allein Satz 2 des Art. 34 GG ent 

faltet demnach beamtenschützende Wirkung'J·1• Die Re 
gressbeschränkung wurde im Parlamentarischen Rat je 
doch nur als Annex an die eigentliche Staatshaftunasvor- .. :::, 
schrift des Satzes 1 angefügt und sollte - um Ubergriffe in 
die Gesetzgebungszusüindigkeit der Länder zu vermeiden 
- streng akzessorisch zur Haftungsübernahme nach Satz I 
sein. Der Schutz des Beamten nach Satz 2 kann daher keine 
Anwendbarkeit des Satzes 1 erzwingen, wenn diese zum 
Schutz des Geschädigten nicht geboten ist. Satz 2 greift - 
ebenso wie die Haftungsüberleitung des Satzes l - nur 
»grundsätzlich« ein. Somit ist für die Frage, ob An. 34 
Satz 1 GG auch zugunsten von Verwaltungsträgern an 
wendbar ist, allein auf dessen hier nicht einschlägigen 
Schutzzweck abzustellen. 

d) Nach alledem lässt sich nicht nachweisen, dass 
Art. 34 GG nicht nur das Staat-Bürger-Verhältnis, son 
dern auch das grundsätzlich spezialgesetzlich geordnete 
Verhältnis zwischen Verwaltungsträgern erfassen soll. Ver 
waltungsträger können sich demnach niemals auf An. 34 
Satz 1 GG berufen - auch dann nicht, wenn sich ihre 
Rechtsstellung zum schädigenden Verwaltungsträger 
nicht von der eines Privatmanns unterscheidet. Dies gilt 
nicht, weil Verwaltungsträger nicht »Drittc« sein könnten, 
sondern weil Art. 34 Satz l GG die zwischen Verwal 
tungsträgern bestehenden Rechtsbeziehungen schlechthin 
nicht erfasst. Umgekehrt kann sich (nur) auf der Ebene der 
persönlichen Beamtenhaftung das Problem stellen, wann 

. Verwaltungsträger »Drittc« i. S. des§ 839 BGB sind und 
wann eine persönliche Beamtenhaftung nur nach Maßgabe 
der beamtenrechtlichen Innenhaftungstatbesünde in Be- 

91 Vgl. etwa RGZ 10,230,233; 13,258,260; 74, 342, 344; 75, 230, 
233; 95, 344, 345 f.; 120, 67, 69; 149, 282, 284. 

92 Plog/Wiedow/ Becki Lembo]er, Kommentar zurn Bundcsbearn 
tengesetz (Leseblatt), § 78 BBG Rdnr. 11; U. Ste/kens (Ful\n. 3), 
S. 493 ff 

93 Siehe hierzu etwa BVerfG (Vorprüfungsausschuss), NVwZ J 983, 
89; BVcrwGE 19, 243, 250 ff. = DVBI. 1966, 146, 148 f.; 
B Verw GE 29, 127, 128 = DVBI. 1968, 432 f.; VG München, 
BayVBI. l 987, 626; OVG Münster, VersR I 965, 965 H.; OVG 
Saarlouis, NJW 1968, l796ff.; BGHZ 76, 375, 381 f.; BGH, 
NJW 1980, 2457 f. (insoweit in BGHZ 76, 387 ff. nicht abge 
druckt); BGH, NJW 1981, 518 f. 

94 So auch Ma.unz, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, Art. 34 Rdnr. 2 
(Bearbeitung 197 I). 
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tracht kornrnt'". Insoweit ist nicht angängig, alle Vcrwal 
tungstragcr außer dem Dienstherrn immer als »Drittc« an 
zusehen, weil dies vielfach zu Zufallsergebnissen und nicht 
mehr nachvollz1ch?aren Rechtswegaufspaltungen hihrt'" 
- und zwar zumeist 111 den Fällen, in denen auch der 
BGH_ aufgrund seiner eingangs erwähnten »Vcrzahnungs 
thcoric« e111c H_aftung gegenüber Verwaltungsträgern aus 
schließt. Auf dieser »beamtenrechtlichen Ebene« könnte 
demnach an dieser Theorie festgehalten werden, auch 
wenn sic aufgrund ihrer mehr an bildhaften als an recht 
lichen Kriterien ausgerichteten Formulicrunccn schon oft 

. b 
zu Missverständnissen und Unklarheiten geführt hat. In- 
soweit wäre cine etwas nüchternere Vorochcnswcisc sinn 
voll, die eher auf Zurechnungskriteric1~ abstellt". Es ist 
auch nicht auszuschließen, dass auf der rein beamtenrecht 
lichen Ebene auch das von v. Komorowski als »Ersatz« für 
die »Vcrz:ihnungsthcoric« vorgeschlagene Kriterium der 
»Kooperationsverwaltung« in die richtige Richtung weist, 
bei dessen Vorliegen cine »Dritteigenschaft« von Verwal 
tungsträgern ausgeschlossen sein soll'". Jedoch kann dies 
hier nicht abschließend geklärt werden. 

IV. Fazit 

Rechtsstaatlich geboten ist damit nur eine persönliche Ver 
antwortlichkeit jedes Amtswalters auch für Schädigungen 
anderer Verwaltungstriigcr als dem eigenen Dienstherrn. 
Eine Staatshaftung zwischen Verwaltungsträgern ist dem 
gegenüber rechtsstaatlich nicht erforderlich und auch 
nicht sinnvoll, da sie das Geld in den öffentlichen Kassen 
nicht vermehren, sondern nur - vermindert um die Kosten 
der Anspruchsdurchsetzung - verschieben k.mn'". Es be 
steht demnach kein Anlass, Vcrwaltungstr.igcrn neben 
dem Primarrechtsschutz auch einen Sckund.irrcchtsschutz 
gegenüber rechtswidrigem Verwaltungshandeln zu eröH- 

95 7'.u den verschiedenen lnncnh.iftungstatbcsr.indcn s. U. Stellecns, 
DVBI. 1998, 300,302 ff. 

96 Siehe hierzu :1L1sführlich U. Ste/kens (Fuf\n. 3), S. 470 ff., 506 ff. 
97 U. Ste/kens (Fuß. 3), S.475 f. 
98 Siehe hierzu v. Kornoroioslei, NJ 200], 337, 339 H. (zu§ I StHC 

DDR); ders., Verw Arch. 93 (2002), 80 ff.; ders., DÖV 2002, 67, 
70 ff. 

9') So zur insoweit vergleichbaren Besteuerung von Vcrwaltungsrra 
gcrn Lau le, DStZ 1988, 183, 184; .ihnlicl: 13G HZ 43, 337, 342 
(in Zusarnrnenh:ing mit dem Dienstunfallrecht); Ccldhnnscr, 
ßayVBI. 1995, 714,716 ff 

ncn. Dies ließe sich auch i.iber den Anwendungsbereich 
des eigentlichen Staatshaftungsrechts verallgemeinern: Es 
ist zwcifclhafr. ob ein echtes Bedürfnis dafür besteht, dass 
sich z. ß. die Bundesanstalt für Arbeit mit einem Land 
kreis um Ansprüche wegen Verschuldens bei Vertragsver 
handlungen nach § 280 Abs. ] BGB auseinander setzen 100, 
zwei Gemeinden uber die »Schuldfr.ige« bei Beschädigung 
eines vermieteten Kunstwerks srrcitcn'?' und ein Ver 
kchrsunfalJ bei Beteiligung zweier Verwaltungsträger un 
ter Anwendung des § 7 StVG und der §§ 823 ff. BGB 
»punktgcnau« abgewickelt werden kann102• Es liegt nahe, 
hier zumindest unter Anwendung der Grundsi-itzc des 
»Vcrwaltungspriv.itrcclus« anzunehmen, dass Verwal 
tungsträger ihnen gegenüber anderen Verwaltungsträgern 
nach Privatrecht zustehende Schadensersatzansprüche 
nicht durchsetzen dürfen, weil auch hier das allgemeine 
öffen ti ich-recht! iche Lastcnvcrtci I u n gs recht vorgc ht io,. 
Das Vermögen eines Verwaltungsträgers wird jedenfalls 
nicht gegenüber einem anderen Vcrwaltungstriigcr schut 
zcnswcrtcr, wenn er »nur« privatrechtlich geschädigt 
wird. Angesichts dessen ist fr:iglich, weshalb der Gesetz 
geber die ganze Diskussion zur Amtshaftung zwischen 
Verwaltungsträgern nicht - wie schon 1959 gefordert.'?' - 
mit einem »Fcdcrstrich« erledigt. Es müssten (ohne dass 
hierfür cine Verhssungsiinderung notwendig w.irc) nur 
§ 126 Abs. I BR.RC, § 78 Abs. I BEG und die entspre 
chenden Bestimmungen des Bundes und der Länder um 
einen neuen Satz 2 ergänzt werden, der wie folgt lautet: 
»Schiidigt em Beamter uorsdtzlich oder grob fahrldssig 
bei Wahrnehmung der ihm übertragenen Aufgaben eine 
andere juristische Person des öffentlichen Rechts, gilt dieser 
Scheulen als eigener Schaden des Dienstherrn; der Dienst 
herr ist uerpllicbtet, das von dem Beamten Erlangte nach 
Ahzug der durch die Anspruchsdurchset zung entstandenen 
Kosten an die geschacligle )141 ist/sehe Person des öffent 
lichen Rechts herauszugeben." § 839 BGB w.irc dann 
durch einen Absatz zu crg.inz.cn, nach dem der Anspruch 
,.ugunsten juristischer Personen des öffentlichen Rechts 
keine Anwendung findet, sofern der Schaden ;11s Schaden 
des Dienstherrn gilt. 

I 00 So BG I IZ 142, 51 If.; krit, hicrv.u Singei; JZ 2000, 153, 155. 
101 So der !'all bei OLC Celle, N.JW 2001, C,07 ll 
I 02 So wohl RGZ 142, 356, 358; RGZ I C,5, 309, 31 I. 
103 So U. Sicllccns (h1ß11. 3), S. 448 ff. 
J 04 So Kolb«, DÖV I 959, 807, 812. 
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